
1. SATZUNG zur Regelung des Marktwesens der
Stadt Bruchköbel (MArktordnung)

2. IN DER FASSUNGVOM: 08. Mai 1984 ...----

3. ZULETZT GEÄNDERTAM:

4. BEKANNTGEMACHTAM:
09. Juni 1984

Aufgrund der §§ 5 und 51 der HessischenGemeindeordnung (HGO)
in der Fassung vorn 12.02.1981 (GVBl. 1981 I S. 65), der §§ 1, 2,
9 und 10 des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) vom 17.03.1970
(GVBl. 1970 I S. 225) geändert durch HVwKostGvom 11.07.1972
(GVBl. 1972 I S. 235, Gesetz vom 23.05.1973 GVBl. 1973 I S. 161,

AnpassG. vom 04.09.1974, GVBl. 1974 I S. 361. 372, Art. 3
AO AnpassG. vom 21.12.1976, GVBl. 1976 I S. 532), der §§ 74, 75
und 76 des Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (HessVwVG)
vom 04.07.1966 (GVBl. 1966 I S. 151) geändertdurch Änd.Ges.vom
13.12.1968,(GVBl. 1968.1 S. 311 und vom 05.02.1973GVBl. 1973
I S. 57), der §§ 67,69 u.70 der Gewerbeordnung in der Fassung vom
01.01.1978 (BGBl. I S. 97) geändert durch Art. 1 ÄndG. vom
12.02.1979 (BGBl. I S. 149) sowie den Bestimmungen des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 24.05.1968 (BGBl. I 481j
111 4541-1) in der Fassung vom 02.01.1975 (BGBl. I 80, 520)
ÄndG. vom 20.08.1975 (BGBl. I 2189), hat die Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Bruchköbel in der Sitzung am
die nachstehende Satzung zur Regelung des Marktwesens (Marktordnung)
beschlossen:

I. Marktbereich

§ 1

(1) die Stadt Bruchköbel betreibt den Wochermarkt als öffentliche
Einrichtung.

(2) Als Marktplatz für den Wochenmarkt wird der Freie Platz und die
Hepplergasse bis Einmündung Heeggraben und der Heeggraben
von Hepplergasse bis Hauptstraße festgesetzt.

(3) Im Umkreis von SOom des festgelegtenMarktplatzesist im
Interesse des Marktfriedens und der Verkehrssicherheit der
Handel mit Waren aller Art auf öffentlichen Straßen und Plätzen
von rnarktähnlichen Ständen oder vorn Wagen aus nicht gestattet..
Diese Bezirke gelten zwecks Sicherheit des Marktbetriebes für
die Dauer des Wochenmarktes als Marktplatz.

(4) Der Gemeingebrauch an Wegen, Straßen und Plätze, die dem
öffentlichenVerkehr gewidmetsind und im HArktbereich liegen,
ist an Markttagen während der Betriebszeiten soweit beschränkt,
wie es für den Betrieb des Wochenmarktes nach den Bestimmungen
diese~Marktordnung erforderlich 1st.



§ 2

In der Stadt Bruchk5bel ~erden abgehalten

a) Wochenmarkt

b)

c)

11. Wochenmarkt---'-

§ 3

~arktta~" und Marktzeiten

( i) r'lt:r wuclwnrnark l wird an jodem Freitag
in der Zelt von

08.00 Uhr bis 16.00 Uhr

abqcbalt..'n.

Bei Vorliegen eines entsprechenden Bedürfnisses kann der
,\1.:llJistJ'at-Ordnungsant.- die 1'1i"lrkt-.zC'itauf 14.00 Uhr verkÜrzen.

(2) F~llt ein Markttag auf einen gesetzlichen Feiertag, wird
vom Magistrat -Ordnungsamt- ein anderer Werktag als Markttag
bcstiTl1mt.

§ 4

~.~!~.!::.!:. 9. (~-?"El ~~y V~~~!19

(1) t-lit der Anfahrt zum Marktplatz und dem Aufbau der Stände
darf erst um 6.00 Uhr begonnen werden. Die Arbeiten müssen
bei Marktbeginn beendet sein. ::;pätereintreffenden Mark.t-
beschickern kann der Zutritt zum Marktplatz untersagt werden.
Nach dem Aufbau muß der vJochenmarktmit Ausnahme der Vor-
sehr:iftsmäßLgen Verkaufswagen von säm.tlichen Fahrzeugen ge-
ri5umt sein. Die AbstellplUtze für Fahrzeuge der Wochenmarktbe-
Gehl CKer wi-q~dE"njeweils vom r-lagistrat-Ordnungsamt- bestimmt.

(2) Die Räumung des Marktplatzes dureh die Marktbeschicker hat
spätr~stensbis 17.00 Uhr zu erfolgen.

§ 5

Rahmen des Warenangeb°t:~~

(1) Gf=>genstände des Wochenmarktes sind:

a) Rohe Naturerzeugnisse mit Ausschluß des größeren Viehes
sowie der bewurzelten Bäume und Sträucherj



b) Fabrikate, deren Erzeugung mit der Land- und Forstwirtschaft,
mit Garten- und Obstbau oder der Piacherei in unmittelbarer
Verbindung 8teht oder zu den Nebenbeschlftigungen der Land-
leute der Gegend gehört, oder durch Tagel6hnerarbeit bewirkt
wird, mit Ausschluß der geistigen Getränke;

c) Frische Lebensmittel aller Art.

(2) Andere Waren dürfen nicht a~sgelegt, feilgeboten und verkauft
werden. . ..

(3) Wer im Rahmen der rohen Naturerzeugnisse vollkommen geschützte
Pflanzenarten oder teilweise geschützte Pflanzenarten, ferner
Schmuckreisig im Sinne der Verordnung zum Schutze der wild-
wachsenden Pflanzen gern.dernBess. Naturschutzgesetz -HENatG-
in der Fassung vom 19.09.1980 (GVBI. 1980 I S. 309, 11 881-17)
zum Verkauf bringt, hat sich über ihre Herkunft bzw. recht-
mäßigen Erwerb auszuweisen.
Als Ausweis gilt:

a) für den Erzeuger eine von der Ortspolizeibehörde ausgestellte
Bescheinigung, aus der hervorgeht, welche Arten und Mengen
geschützter Pflanzen er in seinem Betrieb anbaut und welche
Bäume und Sträucher und welche Mengen davon auf dem Grund-
stück genutzt werden,

b) für Wiederverkäufer eine vom Verkäufer ausgestellte mit
genauer Zeitangabe versehene Bescheinigung über den recht-
mäßigen Erwerb der 'Pflanzenund desSchmuckreisigs.

§ 6

Markteinteiluni

(1) Die Zuweisung der Plätze erfolt durch die Marktaufsicht
nach pflichtgemiißen Ermessen. Kein Marktbesch.Lck<.~rl)at
Anspruch auf einen bestimmten Verkaufsplatz.

(2) Auf den Wochenmärkten werden nur Tag~plätze vergeben.

(3) Die Verkaufsplätze werden in Gruppen nach der Gattung der
einzelnen Waren eingeteilt. Andere Waren als die, für deren
Verkauf die einzelnen Plätze nach den bei der Zuweisung ge-
machten Angaben bestimmt sind, dürfen auf diese Plätze nicht
gebracht und nicht feilgeboten werden.

(4) Wird der zugewiesene Platz zum Marktbeginn ohne Verständigung
der Marktaufsicht nicht besetzt, _0 kann der Platz an einen
anderen Marktbeschicker vergeben werden.

(5) Der zugewiesene Platz darf nur zum eigenen Geschäftsbetrieb
des Inhabers und für den zugelassenen Warenkreis benutzt
werden. Uberlassung an eine andere Person oder der Austausch
oder die eigenmächtige Änderung des Warenkreises ist nicht
gestattet. .

I .



§ 1

Firmenschilder

An jedem Marktstand sind auf einem Schild, das sie Mindest-
göße von 15 x 20 cm haben muß, Vor- und Zuname und die Anschrift
des Inhabers, deutlich und nicht verwischbar, für jedermann
lesbar anzubringen.

§ 8

Verkauf und Lagerung

(1) Sämtliche Lebensmittel sind so zu befördern und aufzubewahren,
daß sie vor Verunreinigung geschützt sind. Sofern sie nicht in
Kästen, Körben oder Steigen verpackt sind, müssen sie auf Tischen,
Bänken oder sonstigen geeigneten Unterlagen feilgehalten werden.
Molkereierzeugnisse und Brot dürfen nur aus festen, nach den
Seiten und nach oben geschlossenen Ständen, Verkaufswagen oder
aus geschlossenen Schaukästen, in denen die Waren gegen Sonnen-
einstrahlung, Staub, Niederschläge und Fliegen geschützt sind,
verkauft werden. Verkaufstische für diese Waren sind, soweit sie
unverpackt auf ihnen gelagert werden, an der dem Käufer zuge-
wandten Seite durch einen Aufsatz von mindestens 25 cm Höhe so
einzurichten, daß die Käufer die auf den Tischen ausgelegten
Waren weder berühren noch anhusten können. Uber die Höhe des
Aufsatzeshinaus dürfen unverpackte Lebensmittel nicht gelagert
werden.

Das Berühren und Betasten der Waren durch den Käufer ist ver-
boten. Die Verkäufer haben dieses Verbot zu überwachen.

Kartoffeln können auf einer Plane oder einer Holzpritsche
unmittelbar auf dem Boden gelagert werden; eine Verschmutzung
der Marktoberfläche darf dadurch nicht erfolgen.

(2) Für den Verkauf von Lebensmitteln tierischer Herkunft finden
die Bestimmungen der Polizei-Verordnung über die hygienische
Behandlung von Lebensmitteln tierischer Herkunft vom 14.07.1956
(GVBl. S. 131) Anwendung.

(3) Die Bestimmungen des Gesetzes über das Meß- und Eichwesen
(Eichgesetz) vom 11.07.1969 (BGBl. I S. 759 geändert durch
Gesetz vom 06.07.1973 BGBl. I S. 716), der Verordnung über
Prejsangaben vom 10.05.1973 (BGBl. I S. 461), des Handels-
klassengesetzes vom 23.11.1972 (BGBl. I. S. 2201) und der
aufgrund dieser Gesetze erlassenen Verordnungen oder Anweisungen
finden entsprechende Anwendung.

§ 9

Zustand und Kenntlichmachungdes Warenangebotes

(1) Unbeschadet der für Lebensmittel geltenen Vorschriften dürfen
verfälschte, verdorbene ~er gesundheitsschädliche Lebensmittel
weder feilgeboten noch auf dem Verkaufsplatz aufbewahrt werden.
Waren mit ersichtlichen Anzeichen des Verderbs dürfen nicht auf
den Wochenmarkt gebracht werden. .



Unreifes Obst darf nur dann geführt werden, wenn es vom reifen
Obst getrennt gehalten und durch ein Schild mit deutlicher Auf-
schrift als solches kenntlich gemacht 1st.

(2) Verkaufte Waren sind als solche deutlich zu kennzeichneJ~.

(3) Waren dÜrfen nicht durch lautes Ausrufen oder AnrT"eisf'n (Idd
1m Umhergehen angeboten werden.

(4) Lebendes Federvieh darf nur in Behältnissen mit festem BGcen
auf den Markt gebracht werden, in denen die Tiere a~fr~cht
nebeneinander stehen und sich bewegen können.

§ 10

~~!:ka--ufspersonal.~ Verpackung des Warenangebotes

(1) Die Stand- und Platzinhaber sowie deren Angestellte und l~ilf5-
kräfte haben sich während des Marktverkehrs stets saube' LJ
halten und saubere Berufs- oder Schutzkleidung zu trage~,
Unbeschadet der gesetzlichen Vorschriften über die BekäropL..n~:

übertragbarer Krankheiten darf im Marktbereich niemand tätig
sein, der mit nässenden oder eitrigen Ausschlägen, GeschwOren
oder Wunden behaftet ist.

(2) Zur Verpackung von Lebensmitteln ist nur neues, innen unbe-
drucktesoderunbeschriebenes Papier verwandt werden. Das Ver-
packungsmater laI darf nicht auf dem Erdboden lage'rn.

§ 11

Sauberkeit auf dem Markt

(1) Jede vermeidbare Verschrnutzung des Marktgeländes ist ~erb~t2n.
Die Platzinhaber stnd für die Reirihaltung ihrer Stände und dE~r
ihnen zugewiesenen Plätze sowie der davorgelegenen Gehwege u;::;
Durchgängeverantwortlich.Sie sind verpflichtet1alle AbfälJ.e
nach Beendigung des Marktes zu beseitigen,iDdem sie ste zn einer::
der vorhandenen Sanunelplätze zu bringen haben. Zu den Abfäilen
gehören nicht Kisten, Steigen und Kartons. Dieses Verpack~ngs-
material ist vom Platzinhaber nach Beendigung des Marktes wiedeI
mitzunehmen.

(2) Das Marktgelände wird nach Beendigung des Marktes durch oie
Stadt gereinigt.

§ 12

A~frechte~haltung der Ruhe und Ordnung

(1) Jede Störung des Marktfriedens, der Sicherheit und Ordnung auf
dem Wochenmarkt ist verboten.

(2) Auf d~ Wochenmarkt ist ferner verboten:

a) Betteln und Hausieren,

h) Hunde, ausgenOITIDlen Blindenhunde, auf den Wochenmarkt mitzu-

bringen oder dort frei umherlaufen zu lassen,




